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Offenlegung von Emissionsstrategien und Abschalteinrichtungen im Rahmen der Erteilung 
von Typgenehmigungen nach emissionsrelevanten Vorschriften und für Gesamtfahrzeug-
typgenehmigungen 
 
Betroffene Rechtsakte: 
 
Verordnung (EG) Nr. 715/2007 
Verordnung (EG) Nr. 692/2008, zuletzt geändert durch Verordnung (EU) 2016/646 
 
Richtlinie 2007/46/EG 
 
UN-Regelung Nr. 83 
UN-Regelung Nr. 101 
 
Frage- oder Problemstellung: 
 
Mit Erlass des Bundesministeriums für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) vom 26.04.2016 
wurde das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) aufgefordert, vor der Erteilung von Typgenehmigungen ab 
sofort von den Antragstellern eine Erklärung zu fordern, ob sie Motorschutzeinrichtungen im Sinne 
des Artikels 5 der VO (EG) Nr. 715/2007 verwenden.  
 
Ist dies der Fall, so ist von den Herstellern des Weiteren zu verlangen, dass sie fallbezogen die 
konkrete Funktion und die konkrete Software offenlegen und die Funktionsweise und die Gründe 
darlegen, aufgrund derer sie die Motorschutzeinrichtung für erforderlich halten. Die entsprechen-
den Angaben sind vom KBA zu prüfen. Im Zweifel sind zusätzliche Messungen durchzuführen, 
beispielsweise auf der Straße mit portablen Emissionsmesssystemen (PEMS). 
 
Inhaltlich werden damit die Forderungen aus der Verordnung (EU) Nr. 2016/646 zur Verordnung 
(EG) 692/2008 umgesetzt.  
 
In der Vergangenheit sind von Technischen Diensten bestimmte ermittelte Prüfergebnisse nicht 
explizit angegeben worden, sondern mit der positiven Schlussbescheinigung allgemein als erfüllt 
attestiert worden. Das KBA fordert zukünftig die explizite Angabe der ermittelten Ergebnisse.  

Ergebnis: 

A) 

Ab sofort geben Fahrzeughersteller vor Erteilung oder Erweiterung einer Typgenehmigung nach 
den oben genannten Rechtsakten eine Erklärung (Anlage 1) über das Nichtvorhandensein unzu-
lässiger Abschalteinrichtungen ab. Die Erklärung kann je Typgenehmigung oder zusammenfas-
send für mehrere Typgenehmigungen abgegeben werden. Eine zusammenfassende Erklärung 
muss ein Verzeichnis der die Erklärung umfassenden einzelnen Typgenehmigungen enthalten.  

Im vernünftigerweise zu erwartenden normalen Fahrzeugbetrieb darf die Wirksamkeit des Emissi-
onskontrollsystems nicht verringert werden (Artikel 3 Nr. 10 VO (EG) Nr. 715/2007 bzw. Nr. 2.16 
UN-Regelung Nr. 83). Anderenfalls besteht der Verdacht auf Vorhandensein einer unzulässigen 
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Abschalteinrichtung. Die Prüfbedingungen des Typ 1-Tests nach UN-Regelung Nr. 83 repräsentie-
ren dabei nur einen sehr eng umrissenen Teil des vernünftigerweise zu erwartenden normalen 
Fahrzeugbetriebs. Das gilt insbesondere hinsichtlich der Umgebungsbedingungen. 

Bei Vorliegen dieser Erklärung und aller weiteren Voraussetzungen, die sich aus den zugrundelie-
genden Rechtsakten ergeben, wird die Typgenehmigung erteilt.  

B) 

Jede gemäß A) erteilte Typgenehmigung wird mit einer Nebenbestimmung versehen. Danach er-
lischt die Typgenehmigung, wenn nicht innerhalb einer Frist von 90 Tagen folgende Angaben 
nachgereicht werden: 

1) Beschreibung der Emissionsminderungsmaßnahmen im Motor und der Abgasnach-
behandlung, 

2) Beschreibung der Standard-Emissionsstrategie, die über den gesamten Drehzahl- und Last-
bereich des Motors aktiv ist, solange keine zusätzliche Emissionsstrategie aktiviert ist, 

3) Beschreibung aller zusätzlichen Emissionsstrategien, die in Abhängigkeit von spezifischen 
Umwelt- oder Betriebsbedingungen für einen bestimmten Zweck aktiv werden und eine 
Standard- Emissionsstrategie ersetzen oder ändern und nur so lange wirksam bleiben, wie 
diese Bedingungen anhalten. 

Die Einzelheiten zum Dokumentationsumfang gibt das KBA bekannt. Ein erster - vorläufiger und 
nicht abschließender - Stand ist in Anlage 2 dargestellt.  

Wenn die vorgenannten Angaben für mehrere Typgenehmigungen identisch sind, ist die einmalige 
Dokumentation ausreichend, sofern ein Verzeichnis aller betroffenen Typgenehmigungen beige-
fügt ist.  

Das frühzeitige Übermitteln der Angaben zu B) wird ausdrücklich empfohlen. 

Das KBA wird die eingereichten Unterlagen im Hinblick auf unzulässige Abschalteinrichtungen 
prüfen. Sofern unzulässige Abschalteinrichtungen vorhanden sind, kann dies zum Widerruf oder 
der Rücknahme der betreffenden Typgenehmigungen führen.  

Zulässig sind Abschalteinrichtungen unter den in Artikel 5 Absatz 2 der VO (EG) Nr. 715/2007 
bzw.  Nr. 5.1.2.1 der UN-Regelung Nr. 83 genannten Bedingungen.  

Es wird darauf hingewiesen, dass vorbehaltlich der Prüfung des Einzelfalles eine  

 Zurücknahme der Emissionsminderung aus Gründen der Dauerhaltbarkeit der emissions-
mindernden Teile keine zulässige Ausnahme gemäß Artikel 5 Absatz 2, Buchstabe a) der 
VO (EG) Nr. 715/2007 darstellt, 

 Zurücknahme der Emissionsminderung bei vernünftigerweise zu erwartendem normalen 
Fahrzeugbetrieb grundsätzlich nicht zulässig ist.  

Die Vorgaben nach A) und B) gelten für die Fahrzeugklassen M1 und N1.  
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Ab dem 01.10.2016 sind die unter B) genannten Angaben vor der Erteilung der Typgenehmigung 
einzureichen. Die genannte Nebenbestimmung entfällt nach deren Vorlage beim KBA.  
 
C) 
 
Unabhängig von den Vorgaben zu A) und B) sind für jede neue oder zu erweiternde Typgeneh-
migung nach der Verordnung (EG) Nr. 715/2007 für Fahrzeuge mit Dieselmotor die Prüfergeb-
nisse und Bewertungen des Technischen Dienstes gemäß Artikel 3 Nr. 9 der Verordnung (EG)  
Nr. 692/2008 im Prüfbericht explizit auszuweisen und die dem zugrunde-liegende Herstellerdoku-
mentation ist beizufügen. Die bisher akzeptierte alleinige Bestätigung über die positive Schlussbe-
scheinigung wird nicht mehr akzeptiert. 
 
D) 
 
Die unter A) und B) beschriebenen Vorgehensweisen sollen grundsätzlich auf alle Fahrzeuge an-
gewendet werden, bei denen die Verwendung von Abschalteinrichtungen nach europäischem 
Recht untersagt ist. Wie sich das Verfahren im Einzelnen gestalten soll, wird kurzfristig in einem 
weiteren IST festgelegt.  
 
 
Flensburg, 24.05.2016 
400-331/070 und 400-21.03/001#043 
Volker Suwe 
 
Anlagen: 2 
 



 

  
 
 
Anlage 1 zu IST 01-16 
 
 

 
Bescheinigung des Herstellers über das Nichtvorhandensein unzulässiger 
Abschalteinrichtungen 
 
 
 
Hersteller -  
manufacturer:    
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fabrikmarke (Handelsname des Herstellers) - 
make (trade name of manufacturer): 
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Fahrzeugtyp -  
vehicletype:    
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
EG-Typgenehmigungsnummer/n - 
EC type-approval no:   
 ……………………………………………………………………………………….. 
 
 
Zutreffendes ankreuzen - mark if applicable: 
 
 
 

Hiermit erklären wir das Nichtvorhandensein unzulässiger Abschalteinrichtungen 
gemäß Artikel 3 (10) der VO (EG) Nr. 715/2007 in Verbindung mit Artikel 5 Absatz 2 
der VO (EG) Nr. 715/2007. - We hereby declare the absence of prohibited defeat 
devices in accordance with Article 3 (10) of Regulation (EC) no. 715/2007 in 
conjunction with Article 5, paragraph 2 of Regulation (EC) no. 715/2007. 
 
 

 
 

Hiermit erklären wir das Nichtvorhandensein unzulässiger Abschalteinrichtungen 
gemäß Nr. 2.16 der UN/ECE-Regelung Nr. 83 in Verbindung mit Nr. 5.1.2.1 der 
UN/ECE-Regelung Nr. 83. - We hereby declare the absence of prohibited defeat 
devices under no. 2.16 of the UN / ECE Regulation No. 83 in accordance with no. 
5.1.2.1 of UN / ECE Regulation No. 83. 

 
 
 
 
…………………………… …………………………………….. …………………………………….. 
       Datum -  
        date 

Name und Funktion -  
name and function 

Unterschrift -  
                signature 

 



 

  
 
 
Anlage 2 zu IST 01-16 Offenlegung von Emissionsstrategien 
 
 
 
Anforderungen an eine hinreichende Herstellerdokumentation 

- Schematische Darstellung aller Emissionsminderungs/-kontrollsysteme 

- Funktionsbeschreibung aller Emissionsminderungs/-kontrollsysteme sowie der einzelnen 

Komponenten 

- Erläuterung der Emissionsstrategie im Regelbetrieb 

- Erläuterung abweichender bzw. zusätzlicher Emissionsstrategien, z. B. 

o Warmlaufstrategie 

o Vollastanreicherung / Vollastbetrieb 

o Regenerationsverhinderung bei kritischen Betriebszuständen 

o Verminderung AGR-Rate 

o Verminderung UREA-Dosierung 

 
Es sind durch den Hersteller alle aus seiner Sicht zulässigen Abschalteinrichtungen zu nennen.  

 

Sie sind zu beschreiben hinsichtlich  

- der Eingangsgrößen, die eine Modifikation der Emissionsminderung auslösen,  

- der Fahrzeugfunktionen, die durch die Abschalteinrichtung beeinflusst werden,  

- der Art und des Umfangs der Wirkungen, die sich auf das Emissionsverhalten und ggf.  

andere typgenehmigungsrelevante Sachverhalte ergeben.  

Der Hersteller hat zu bestätigen, dass keine weiteren als die von ihm benannten und von ihm 

als zulässig erachteten Abschalteinrichtungen in den Fahrzeugen verbaut sind. 
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